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PRESSEMITTEILUNG 

 
Ende des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter 

Schuldverschreibungen (CBPP2)  

Heute läuft das zweite Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen (Covered 

Bond Purchase Programme 2 – CBPP2) plangemäß aus. Der Rat der Europäischen 

Zentralbank (EZB) hatte das CBPP2 am 6. Oktober 2011 beschlossen und die technischen 

Einzelheiten am 3. November 2011 bekannt gegeben. Mit dem Erwerb entsprechender Papiere 

wurde im November 2011 begonnen. Das Programm sollte dazu beitragen, a) die 

Refinanzierungsbedingungen für Kreditinstitute und Unternehmen zu lockern und b) die 

Kreditinstitute dazu anzuhalten, die Kreditgewährung an ihre Kunden aufrechtzuerhalten und 

auszuweiten. Der ursprünglich geplante Nominalwert für den Erwerb gedeckter 

Schuldverschreibungen betrug insgesamt 40 Mrd €, und die Käufe sollten bis zum 31. Oktober 

2012 vollständig abgeschlossen sein.  

Wie in der Pressekonferenz am 4. April 2012 angekündigt, verringerte die EZB das Tempo ihrer 

Käufe und reagierte damit sowohl auf die gestiegene Nachfrage der Anleger nach gedeckten 

Schuldverschreibungen des Euroraums als auch auf das geringere Angebot an diesen 

Papieren. Dementsprechend wurden von November 2011 bis Oktober 2012 am Primär- und 

Sekundärmarkt gedeckte Schuldverschreibungen im Nominalwert von insgesamt 16,418 Mrd € 

erworben. Die Zentralbanken des Eurosystems beabsichtigen, diese Papiere bis zu ihrer 

Fälligkeit zu halten.  

Sollte der EZB-Rat es für angemessen erachten, das Programm wieder aufzunehmen, wird dies 

vorab angekündigt. 

Weitere Angaben zur Aufschlüsselung der im Rahmen des CBPP2 getätigten Käufe am Primär- 

und Sekundärmarkt sind auf der Website der EZB abrufbar.  

 

 

 



 2

 

 

Europäische Zentralbank
Direktion Kommunikation

Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (69) 1344-7455  Fax: +49 (69) 1344-7404 
Internet: www.ecb.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

 


